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Juristische Semantik als Frame-Semantik

1 Einleitung

Es ist eine diskutierenswerte Frage, ob die Rechtssemantik, d. h. die semantische
Analyse des Bedeutungsgehalts von Rechtsbegriffen, -sätzen und -texten, spezifi-
sche theoretische undmethodische Fragen aufwirft, die mit dem Instrumentarium
der linguistischen, philosophischen oder logischen Mainstream-Semantik nicht
zureichend beantwortet werden können. (Eine solche Thesewurde in Busse 1991a/
2014, Busse 1992 und Busse 1993/2011 vertreten und ausführlich begründet.) Dabei
mögen Linguisten, Sprachphilosophen oder Juristen jeweils unterschiedliche
Standpunkte vertreten und das, was man mit einem äußerst unscharfen Sammel-
begriff „Semantik“ nennt, in höchst unterschiedlicher Weise fokussieren und
konzeptualisieren. Die nachfolgenden Überlegungen und Ausführungen sind aus
einer sprachtheoretisch (und -philosophisch) reflektierten sprachwissenschaftli-
chen Perspektive formuliert, beruhen aber auf einer detaillierten wissenschaft-
lichen Beobachtung des tatsächlichen Umgangs mit Phänomenen wie „Begriff“,
„Bedeutung“ oder „Text“ in der gesellschaftlichen Institution Recht. Im Fokus
standen dabei in erster Linie die „Bedeutung“, „Interpretation“ bzw. „Anwen-
dung“ von Gesetzestexten und -begriffen. Im Zuge dieser Beobachtungen und
Analysen stellte sich relativ schnell (siehe Busse 1991 und 1992) heraus, dass eine
Beschreibung der „Semantik“ von Begriffen und Textbestandteilen im Recht letzt-
endlich darauf hinausläuft, das Wissen und die Wissensbestandteile zu beschrei-
ben, das im Zuge der Interpretation bzw. Anwendung der Gesetzestexte und/oder
-begriffe von den Anwendern aktiviert wird (bzw. für eine „zureichende“, d. h.
instanzenfeste Deutung und Anwendung aktiviert werden muss). Dadurch geriet
die Analyse von Wissensrahmen in den Fokus der linguistischen Semantik von
Gesetzesbegriffen und -texten (siehe dazu Busse 1992, 179 ff.). Im Rahmen eines
größeren interdisziplinären Forschungsverbunds von Linguisten, Philosophen,
Psychologen und Neurologen zur Frame-Analyse von Begriffen, kognitiven Kon-
zepten und ihrer neurologischen Verankerungwurden diese Überlegungenwieder
aufgegriffen mit dem Ziel, auf der Basis eines systematischen frame-analytischen
Ansatzes beispielhaft Rechtsbegriffe aus verschiedenen Rechtsgebieten und mit
unterschiedlichen methodischen und deskriptiven Zielsetzungen wissensanaly-
tisch zu beschreiben. Über Ergebnisse und Herangehensweisen dieses For-
schungsansatzes wird in diesem Papier berichtet; im Arbeitsprozess aufgetretene
Fragen werden diskutiert. Dass für dieses Vorhaben Begriffe aus der gesellschaft-
lichen Sprachgebrauchsdomäne Recht (und nicht irgendeiner anderen Domäne)
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ausgewählt wurden, ist dabei alles andere als zufällig, weil davon ausgegangen
wurde und wird, dass die Leistungsfähigkeit der theoretischen Idee wie der
empirischen Methode der Frame-Semantik (siehe dazu ausführlich Busse 2012)
sich an den komplexen Wissensstrukturen, die hinter Gesetzesbegriffen stehen,
besonders gut entfalten lässt. Potential und Grenzen dieses Modells und seiner
Anwendung werden im Schlussabschnitt des vorliegenden Textes noch etwas
ausführlicher besprochen.

2 Einige Überlegungen zu Grundzügen der Rechtssemantik

Eine Beschreibung und Diskussion der Grundlagenfragen der Rechtssemantik
muss, auch wenn sie aus linguistischer Perspektive erfolgt, von den Leistungen
ausgehen, die sprachliche Entitäten (Texte und Begriffe) innerhalb der Institution
Recht erfüllen sollen. Dabei hat die Institutionalität der Rechtstexte eine norma-
tive und eine faktisch-soziologische Facette. Zunächst einmal ist festzustellen,
dass das Recht eine gesellschaftliche Institution ist, deren dominanter Hand-
lungsmodus der Modus des Entscheidens ist. Alle anderen häufig genannten
Wesenszüge des Rechts, z. B. die häufig bemühte Aufgabe, „gesellschaftlich all-
gemeine und anerkannte Regeln des Verhaltens“ zu formulieren und durchzu-
setzen, sind aus dieser Grundfunktion abgeleitet. Das Ausgangsproblem jeder
rechtlich zu behandelnden Situation ist also nicht: „Darf ich meinen Bruder
erschlagen?“ (der Kasus Kain und Abel) oder „Darf ich meinem Nachbarn seine
Ziege wegnehmen“, sondern: Was passiert in einer Gesellschaft, wenn A den B
erschlägt oder A dem B seine Ziege wegnimmt. Vorausgesetzt ist also eine gesell-
schaftliche Konfliktsituation und – daraus folgend – das Bedürfnis nach einer
Lösungsstrategie.

Gesetzestexte können dann betrachtet werden als Sammlungen sprachlicher
Formulierungen, die (je nach Gusto) die Funktion haben, Einheitlichkeit und
Verlässlichkeit von Rechtsentscheidungen herbeizuführen, zu unterstützen oder
zu garantieren. Eine mögliche Lesart der Funktion von Gesetzestexten in einem
Rechtssystem des bei uns geltenden Typus ist daher: Sie sollen garantieren bzw.
erzwingen, dass die aufgrund der zentralen gesellschaftlichen Sollenssätze er-
gangenen Rechtsentscheidungen nach einem einheitlichen, vom Gesetzgeber vor-
gegebenen Muster erfolgen. Ziel dieser Funktionsgebung ist, ganz klar erkennbar,
die Kontrolle der konkreten rechtlichen Einzelentscheidungen bis in die untersten
Instanzen und kleinsten Fälle hinein. Die juristische Rede vom „Wortlaut des
Gesetzes“ und dem „Wortlaut als Grenze der Auslegung einer Rechtsnorm“ be-
kommt nur vor diesem Funktionshintergrund ihren Sinn: Die im Gesetzestext
festgeschriebene, kodifizierte Normformulierung soll Garant sein der einheitli-
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chen und sich am sog. „Willen des Gesetzgebers“ orientierenden Rechtsentschei-
dung. Die zentrale rechtslinguistische Frage lautet daher in Rechtssystemen des
normtextbasierten Typs: Kann eine sprachliche Formulierung es leisten, die Ein-
heitlichkeit von Rechtsentscheidungen in einer Vielzahl von zeitlich z. T. weit
auseinander liegenden Entscheidungssituationen mit divergierenden lebenswelt-
lichen Detailmerkmalen zu garantieren? Bzw. anders gefasst: Was ist notwendig
(muss hinzukommen), damit eine sprachliche Formulierung dies leisten kann?
Die sich dabei aufzwingende nächste Frage wäre dann: Wie funktionieren sprach-
liche Formulierungen (also Texte und ihre Bestandteile) in gesellschaftlichen
Lebenszusammenhängen, und: können sie (allein, oder wenn nicht: zusammen
mit welchen Faktoren) die Leistungen erbringen, die ihnen offenbar von unserem
Rechtssystem und der dahinter stehenden Rechtsidee aufgebürdet werden?

Die dafür notwendigen grundlegenden sprachtheoretischen, texttheoreti-
schen und verstehenstheoretischen Voraussetzungen können hier nur äußerst
verknappt angesprochen werden. (a) Jeder Text existiert zunächst nur als sprach-
liche Ausdrucksform („Textformular“ im Sinne von S.J. Schmidt 1976: 150 f.). Zu
einem bedeutungstragenden Text in vollem Sinne wird er nur in sinnfüllenden
Akten der Textrezipienten. Daraus folgt: Jeder Text ist auslegungsfähig und vor
allem auslegungsbedürftig. (b) Jedes Textformular kann nur auf der Grundlage
einer bestimmten Wissensbasis mit Sinn gefüllt werden. Das heißt: Keine sprach-
liche Formulierung ist ohne Bezug auf eine bestimmte Wissensbasis verstehbar
bzw. verständlich; dieser Bezug muss vom Textrezipienten bzw. -anwender im-
mer erst hergestellt werden (z. B. durch eigene kognitive Akte in Form von Infe-
renzen/Schlussfolgerungen). Ein Text hat damit erst dann „Bedeutung“ in vollem
Sinne, wenn er in eine vorausgesetzte Wissensbasis eingefügt (durch sie plausibi-
lisiert) ist. (c) Jeder Schrifttext, der über einen längeren Zeitraum hinweg existiert
und benutzt wird, erhält eine Auslegungsgeschichte (Juristen und Theologen nen-
nen dies: Dogmatik). Jede Auslegungsgeschichte hält eine Mehrzahl an mögli-
chen Textdeutungen parat, zwischen denen sich ein Textanwender (z. B. ein
juristischer Entscheider) entscheiden muss. (d) Bei der Interpretation von Texten
(vor allem bei zentralen gesellschaftlichen Texten, wie z. B. Gesetzestexten) muss
mit dem Problem der Mehrfachadressierung gerechnet werden. D. h. es ist nicht
von vorneherein garantiert, dass die Formulierungen z. B. eines Gesetzestextes
allein aus der Perspektive der funktionalen Aufgabe eines Rechtsentscheiders
heraus gestaltet wurden. (e) Gesetzestexte haben nicht vorrangig die Funktion der
„Informationsübermittlung“, sie haben noch nicht einmal allein oder vorrangig
die Funktion, ihre Deutung eindeutig festzulegen; sie haben häufig viel eher die
Funktion, semantische Interpretationsspielräume in gewissen Grenzen zu öffnen
und damit die Funktionalität des Textes im Hinblick auf unterschiedliche Ent-
scheidungssituationen und Lebensweltsachverhalte offenzuhalten. (f) Die häufig
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geforderte, zur Erreichung der institutionellen Ziele der Rechtstexte notwendige
Verfahrensfestigkeit der Gesetzessprache wird weniger über semantische Eindeu-
tigkeit in einem naiven informationstheoretischen Sinne erreicht; sie wird viel-
mehr durch die Etablierung einer institutionell gebundenen Auslegungs- und
Anwendungspraxis der Gesetzesformulierungen und -begriffe angestrebt, deren
Ausdruck und Ergebnis die sog. juristische Dogmatik ist.

Nach einem gängigen, gerade auch unter Juristen und Rechtstheoretikern
sehr beliebten Missverständnis verfügen sprachliche Zeichen über mehr oder
weniger feste und verbindliche Bedeutungen. Die Konstitution von eindeutigen
bzw. in ihrer Bedeutung festgelegten Sätzen und Texten aus diesen Zeichen
erscheint dann (ganz im Sinne des auch in der Linguistik beliebten Kompositiona-
litätsprinzips der Semantik) lediglich als eine Frage der Formulierungstechnik (in
lexikalischer, syntaktischer und textstilistischer Hinsicht). Diese Automatenillu-
sion der Rechtsprechung scheitert indes hart an der sprachlichen Wirklichkeit.
Dies hat Gründe, die mit den skizzierten sprach- und texttheoretischen Grund-
annahmen eng zusammenhängen: Sprachliche Zeichen und die aus ihnen be-
stehenden Sätze und Texte müssen, um ihre Funktion erfüllen zu können, in den
kognitiven bzw. epistemischen Horizont eines verstehenden Individuums einge-
fügt werden. Diese Einfügung ergibt sich als eine Mischung aus quasi automati-
sierten, selbstverständlichen und unhinterfragten Aktualisierungen von Wissens-
elementen einerseits und aktiven, bewussten oder teilbewussten Inferenzen und
Kontextualisierungsleistungen andererseits. Stets handelt es sich aber um Leis-
tungen der Wissensaktivierung und Kontextualisierung der beim Textrezipienten
einlaufenden Sprachdaten im Rahmen der bei ihm verfügbaren Wissensrahmen
und deren Konstellation. Damit verbunden ist die unhintergehbare Einsicht in
den strikt subjektiven Charakter jeder Textdeutung.

Für die zu lösenden rechtslinguistischen Grundlagenfragen ergibt sich da-
raus folgende Konsequenz: Wenn Gesetzestexte und andere Rechtstexte die Funk-
tion haben, eine tendenzielle Einheitlichkeit und darum Vorhersehbarkeit und
Verlässlichkeit von Rechtsentscheidungen zu gewährleisten, dann ist diese Ge-
währleistungs-Leistung ganz offensichtlich tatsächlich an die unterstellte Ein-
heitlichkeit einer Interpretationsgemeinschaft bzw. angezielten Adressatenge-
meinschaft in epistemischer Hinsicht delegiert. Unterstellt wird also vorab (und
möglicherweise kontrafaktisch) ein weitgehend einheitlicher Wissensbestand bei
den Interpreten und Anwendern des Gesetzestextes. Sprachphilosophen sprechen
diesbezüglich in jüngerer Zeit vom „common ground“. Damit wird aber die Auf-
gabe, die „Bedeutung“ eines Gesetzesbegriffes oder -textes zureichend zu be-
schreiben, zu der Aufgabe, den konsensuellen Bereich des Wissens zu erfassen
und in seinen Strukturen zu beschreiben, der von diesen Begriffen oder Texten
evoziert wird bzw. der von den „Interpreten“ bzw. „Anwendern“ aktiviert werden
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muss, wenn ihre darauf fußenden rechtlichen Entscheidungshandlungen im Be-
reich des institutionellen Konsenses verbleiben sollen. „Bedeutung“ einer
Sprachformulierung heißt dann, dass Rezipienten des Textformulars in der Lage
sind, diesem durch Aktivierung eines Geflechts vorgegebener Wissenselemente
und -rahmen einen Sinn zuzuweisen. Dies geschieht teils „unbewusst“, weitge-
hend „automatisiert“, teils auf der Basis mehr oder weniger explizit und bewusst
vollzogener Inferenzen bzw. verstehenden Schlussfolgerungen.

Es wurde bereits darauf hingewiesen: Jede Formulierung, und mag sie den
„Textverfassern“ zunächst auch noch so eindeutig und einfach erscheinen, wird
in unserem Rechtssystem über kurz oder lang eine Auslegungsgeschichte erhal-
ten. Das ist notwendiges Ergebnis der Tatsache, dass die Deutungen der Gesetzes-
textes und -begriffe immer der Konkurrenz konfligierender Interessen ausgesetzt
sind. ZumWissen um die „Bedeutung“ eines Rechtstextes(-begriffes) gehört dann
eben nicht nur die Kenntnis der sprachlichen Ausdrucksketten und der deutschen
Standardsprache, sondern zugleich entscheidend und notwendigerweise mindes-
tens die Kenntnis der Auslegungs- und Rechtsentscheidungsgeschichte in Hin-
blick auf diesen Text (bzw. Begriff). Erst die in der Dogmatik notifizierte Ent-
scheidungs- und Rechtsanwendungsgeschichte kann jene relative und immer nur
zeitweise sich einstellende Verlässlichkeit und Einheitlichkeit der juristischen
Entscheidungstätigkeit herstellen, von der die idealistischen Ideengeber der der
Begriffsjurisprudenz verpflichteten deutschen Rechtskonzeption immer meinten,
sie verdanke sich dem kodifizierten Rechtstext selbst. Die Aufgabe einer empiri-
schen, deskriptiven Rechtssemantik wäre es dann, aus den Texten dieser kanoni-
sierten Interpretation(sgeschichte) diejenigen Wissensrahmen und -elemente zu
identifizieren und in ihrer inneren Struktur zu beschreiben, die gemäß der kano-
nischen Interpretation aktiviert und auf den zu entscheidenden Rechtsfall angew-
endet werden müssen, wenn denn die zu fällende Rechtsentscheidung im Ein-
klang mit der Rechtsprechung erfolgen soll.

3 Grundzüge der Framesemantik

In den traditionellen, bis heute dominanten Ansätzen der linguistischen, philoso-
phischen und logischen Semantik ist die Komplexität und Subtilität des Wissens,
welches aktiviert (oder beschrieben) werden muss, wenn man das, was landläufig
„die Bedeutung“ eines Wortes („Begriffes“) genannt wird, angemessen „verste-
hen“ (oder eben beschreiben) will, umDimensionen unterschätzt worden. Übliche
Semantik wird dadurch zu etwas, das man in einem vielleicht treffendsten Bild als
„Eisbergspitzen-Semantik“ metaphorisieren kann, also einer Bedeutungsauffas-
sung oder Bedeutungsbeschreibung, die in der Theorie wie in der Deskription von
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dem verstehensermöglichenden und verstehensnotwendigen Wissen nur dasjeni-
ge erfasst, was „über der Wasseroberfläche sichtbar ist“, und das ist bei einem
Eisberg nun einmal der allerkleinste Teil der Gesamtmasse. Diesem aus wissens-
analytischer und wissens-semantischer Sicht im Grunde unverzeihlichen Reduk-
tionismus ist seit ihren ersten Anfängen die Wissensrahmen- oder Frame-Theorie
(auch in Gestalt einer Frame-Semantik) entgegengetreten. In ihrer heutigen Form
ist Frame-Semantik das Ergebnis einer Konvergenz mehrerer Strömungen. Etwa
zeitgleich haben zu Beginn der 1970er Jahre der Linguist Charles J. Fillmore und
der Kognitionswissenschaftler und KI-Forscher Marvin Minsky ihre jeweiligen
Frame-Auffassungen unabhängig voneinander, aber in Kenntnis der Überlegun-
gen des jeweils anderen entwickelt. Beim Linguisten Fillmore führte zunächst die
Erkenntnis der zentralen Rolle sog. Satzrahmen beim Verstehen von Sätzen zur
Berücksichtigung der zentralen Rolle vonWissensrahmen in Sprachverstehen und
Bedeutungsanalyse. Dieser Gedanke wurde dann schnell auf die Semantik auch
von einzelnen Wörtern (vor allem Nomen und Verben, aber auch Adjektiven,
Adverbien, Präpositionen und anderen Wortarten) übertragen („Wörter evozieren
Frames“ lautete Fillmores spätere Parole). Der Frame-Begriff beim KI- und Kogni-
tionsforscher Minsky war dagegen von Anfang an breiter und als wissenstheoreti-
scher Grundlagenbegriff mit umfassendem Erklärungsanspruch angelegt. Einer
der Vorläufer von Minskys Frame-Verständnis war der erkenntnispsychologische
Schema-Begriff von Bartlett 1932. Danach findet jede Kognition, jedes Wissen und
jede Wissensaktivierung im Format von Schemata oder eben Wissensrahmen
(Frames) statt. Insbesondere diese wissens- und kognitionstheoretische Verallge-
meinerung des Frame-Begriffs wurde dann später durch den Kognitionspsycholo-
gen Barsalou 1992 weiter ausgeführt und präzisiert.

Im heutigen Verständnis sind Frames (Wissensrahmen) Strukturen aus Wis-
senselementen, bei denen mit Bezug auf einen den „Gegenstand“ bzw. das „The-
ma“ des Frames bildenden Bezugspunkt (bei Barsalou 1992 ohne weitere Erläute-
rung dieses Terminus „Kategorie“ genannt) weitere Wissenselemente angeordnet
sind, die sich in Bezug auf den „Frame-Kern“ als „Attribute“ der durch den Frame
zu spezifizierenden Kategorie beschreiben lassen. Diese Attribute sind, der Über-
zeugung der Frame-Theoretiker folgend, nun aber keine epistemisch voll spezifi-
zierten Wissenselemente, sondern sozusagen Wissens-Hülsen, die zwar einen
Teil der verstehensrelevanten Wissenselemente spezifizieren, im Wesentlichen
aber Anschlussmöglichkeiten für weitere, konkretisierende Wissenselemente be-
reitstellen. Verbreitet sind daher auch die Termini „Leerstellen“ bzw. „slots“ (statt,
wie bei Barsalou 1992, „Attribute“). Diejenigen Wissenselemente, die durch einen
solchen „slot“ an den Frame angeschlossen werden, werden bei Barsalou „Werte“
genannt, oder in der „slot“-Terminologie auch als „filler“ („Füllwerte“) bezeichnet.
Diese Füllwerte können begrifflich (oft auch lexikalisch-semantisch) festgelegt
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sein (wie beim Frame für die Kategorie Milch, wo das Attribut FFARBEARBE den festge-
legten Füllwert weiß an den Frame anschließt), oder aber auch nur einen Bereich
möglicher Werte öffnen, die dann bei einer objektbezogenen Konkretisierung
jeweils (z. B. durch sinnliche Anschauung) „ausgefüllt“ werden. So hat eine Kate-
goriewieStrumpf zwar auch einenSlot für dasAttribut FFARBEARBE,, jedochwerdendurch
den Kategorien-Frame in diesem Falle die Werte dieses Attributs (schwarz, weiß,
braun, bunt…) nicht spezifiziert. Typisch ist jedoch die Situation, in der es für viele
Attribute von Frames zwar keine festgelegten einzelnenWerte (wie beiMilch), aber
doch Standardwerte gibt, so etwa für SchultafelWertewie „grün“ oder „schwarz“.

Frames werden dann meist verstanden als Strukturen aus (dann als rein
epistemische Größen aufgefassten) Konzepten, die, da alle Konzepte selbst wiede-
rum in Form von Frames strukturiert sind, sich als Strukturen aus Frames heraus-
stellen. Insofern Frames imWesentlichen (epistemische) Anschlussmöglichkeiten
und -zwänge (für weitere Detail-Frame-Elemente) spezifizieren, ist ihre Struktur
beschreibbar als ein Gefüge aus epistemischen Relationen (zu den angeschlosse-
nen Elementen und unter diesen). Der Begriff „Frame“ wird dabei als epistemolo-
gischer bzw. kognitiver Grundbegriff verstanden. Das heißt für eine linguistische
Anwendung der Frame-Theorie: Es ist davon auszugehen, dass Frame-Strukturen
nicht nur bei Nomen oder Verben festzustellen sind, sondern bei allen Typen
sprachlicher Zeichen (Lexemklassen), also auch bei Adjektiven, Adverbien, Prä-
positionen, Partikeln usw. Da Frames Grundstrukturen(-elemente) der Kognition/
des Wissens sind, und damit auf allen Ebenen von deren Beschreibung anzu-
setzen sind, ergibt sich zwingend, dass verschiedene Ebenen und Typen von
Frames (und Frame-Analyse) angesetzt werden müssen. Im Rahmen einer linguis-
tischen Anwendung der Frametheorie kennzeichnen etwa folgende Dichotomien
Ebenen-Differenzen, die Frame-theoretisch und Frame-analytisch beachtet wer-
den müssen: individuell vs. sozial, Kurzzeitgedächtnis (bzw. Arbeitsgedächtnis) vs.
Langzeitgedächtnis, token vs. type, aktuell (bzw. „okkasionell“) vs. usuell, konkret
vs. allgemein, Exemplar vs. Kategorie.

Ein wichtiger Grundgedanke der Frame-Theorie, den insbesondere Barsalou
1992 stark gemacht hat, ist dasjenige, was er in Anlehnung an Vorbilder aus der
Satzgrammatik die Rekursivität von Frame-Strukturen nennt. Damit ist gemeint,
dass allen Frame-Elementen, also Attributen wie auch Werten (bzw. slots wie
auch Füllwerten) diese Funktion, also Attribut oder Wert in einer gestuften
Frame-Struktur zu sein, nicht absolut zukommt, sondern immer nur relativ ge-
sehen, also in Beziehung auf ein jeweils übergeordnetes oder untergeordnetes
Wissenselement in der Frame-Struktur. Jedes Attribut ist nach Barsalou selbst
wieder ein Konzept, das – in dieser Perspektive bzw. diesem Ausschnitt betrach-
tet –, das Attribut zum Frame-Kern (Kategorie bei Barsalou) macht und damit
dasjenige, was in vorheriger Betrachtung als „Werte“ des Attributs gesehen

Juristische Semantik als Frame-Semantik 47



wurde, nunmehr selbst zu Attributen macht, die dann selbst wieder Werte unter-
geordneter Ebene an sich binden. Anders ausgedrückt: Jedes Attribut (jeder slot)
ist in anderer Betrachtung („nach oben hin“ in einer hierarchisch aufgebauten
Frame-Struktur gesehen) als Wert betrachtbar; jeder Wert (jeder Filler) kann
(„nach unten hin“ gesehen) selbst wieder die Position eines Attributes oder slots
einnehmen. Dabei gilt: jede Ebene (Attribute und Werte sämtlicher hierarchischer
Stufen in der Wissensanordnung eines Frames) wird als Konzept betrachtet. Jeder
Frame ist eine Ansammlung von Konzepten, jedes Konzept ist selbst wieder ein
Frame. Daraus folgt zwingend, es gibt Frames größeren und kleineren Zuschnitts.
Was jeweils als „ein Frame X oder Y“ betrachtet wird, wird damit auch zu einer
Frage des Blicks auf die gegebene Wissensstruktur. In der Betrachtung semanti-
scher (bzw. semantisch relevanter oder verstehensrelevanter) Frames geben die
Wörter eines Wortschatzes dabei gewisse Grenzen für Frames vor, da sie die ihnen
zuzuordnenden Frames unter eine bestimmte Perspektive stellen und diese zu-
gleich in gewisser Weise begrenzen.

Frames können auch betrachtet werden als in sich in verschiedene Strukture-
benen gegliedert. Ein wichtiger Typus von innerer Struktur von Frames kreist um
das Begriffspaar type-token. Eine sich darauf beziehende Unterscheidung könnte
dabei die Unterscheidung von abstrakten Muster-Frames und konkreten Exemp-
lar-Frames sein. Streng genommen ist dies aber keine Unterscheidung innerhalb
eines einzelnen Frames, sondern eine Unterscheidung, die sich auf verschiedene
Typen oder Ebenen von Frames bezieht. Das Verhältnis beider Ebenen ist nicht
nur eine Differenz zwischen einer Struktur aus leeren Slots (oder lediglich mit
Standardwerten gefüllten Slots) und einer Struktur aus (mit konkreten Werten)
gefüllten Slots. Vielmehr können Exemplar-Frames einem Muster-Frame zusätz-
liche Slots hinzufügen, wenn sie gehäuft (über eine größere Zahl von Exemplaren,
oder in besonders salienten Exemplaren) auftreten. Frames (auf der Ebene all-
gemeiner gesellschaftlicher Wissensstrukturen, d. h. Muster oder types) sind auch
keine einfachen und geschlossenen Strukturen. Vielmehr muss mit erheblicher
gesellschaftlicher Varianz im Grad der „Granulierung“ und Ausdifferenziertheit
der Frames gerechnet werden. Aufgrund des allgemeinen Prinzips der Rekur-
sivität sind Frames prinzipiell unendlich verfeinerbare Wissensstrukturen. Dies
schlägt sich darin nieder, dass in gesellschaftlichen Domänen mit unterschied-
lichem Wissensbedarf auch die Differenziertheit der Frames variiert (typischer-
weise bekannt als sog. Experten-/Laien-Divergenz).

Frames sind nicht nur ein zentrales Modell der modernen allgemeinen Kogni-
tionstheorie, sondern haben, wie gezeigt, insbesondere in der linguistischen und
kognitiven Semantik zu zahlreichen wichtigen neuen Einsichten und einer Neu-
orientierung der Semantik geführt. Interessant ist in unserem Kontext dabei, dass
bei derBegründungderFrame-Semantik gerade auchBeispiele ausder juristischen
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Sprache und dem Wissensbereich Recht neben anderen immer auch als Beispiel
und teilweise sogar als Grund für diese Neuausrichtung angeführt wurden. Dies
legte es nahe, einmal in einem ausführlichen Forschungszugang die Anwendbar-
keit der Frame-Theorie im Bereich der juristischen Semantik zu erproben.

4 Frame-analytische Zugänge zu juristischer Semantik

Man könnte in Bezug auf die Aufgaben und Interessen einer spezifisch juristi-
schen Semantik nun die Frage stellen: Erbringt die Anwendung der Frame-Theo-
rie und insbesondere der Frame-Semantik zu Zwecken der Rechts-Semantik be-
sondere theoretische Erkenntnisgewinne und hat sie analytisch-methodische
Vorteile gegenüber anderen Semantik-Konzeptionen und/oder Analyse-Ansät-
zen, und wenn ja, welche? Aus Sicht des Verfassers wären diese Fragen insofern
falsch herum gestellt, als es für ihn ja gerade das Ergebnis einer langjährigen
intensiven theoretischen wie analytisch-methodischen Beschäftigung mit Fragen
genau und speziell der juristischen Semantik war, den Gedanken einer Zuwen-
dung zu frame-theoretischen Überlegungen erstens überhaupt zu erwägen und
dann schließlich auch theoretisch wie praktisch-analytisch zu vollziehen. Gerade
die spezifischen Probleme der juristischen Semantik legen es ja nahe, den Bedeu-
tungsbegriff über die klassischen reduktionistischen Mainstream-Positionen hi-
naus in Richtung auf eine das gesamte verstehensrelevante Wissen einbeziehen-
de semantisch-epistemologische Analyse auszuweiten.

Aufgrund ihrer meist hohen begrifflichen Komplexität und epistemischen
Verdichtung sind Rechtsbegriffe (insbesondere Gesetzesbegriffe in ihrer kanoni-
schen Auslegung) ein besonders geeigneter Gegenstand für eine frame-analyti-
sche Betrachtung und für eine praktische Erprobung der Methoden der Frame-
Analyse. Die Frame-Analyse ist dabei nicht nur ein hilfreiches Erschließungs-
Instrument für begriffsnotwendige Wissensbestandteile, sondern auch ein Mittel
der Darstellung und Veranschaulichung komplexer Wissensstrukturen. Insbe-
sondere dieses hohe Maß inhaltlicher Komplexität speziell der Rechtsbegriffe
hat schon früh zu der Einsicht geführt, dass für ihre Analyse und Interpretation
gängige Modelle und Methoden der Begriffsanalyse und der Semantik, wie sie in
der Regel an Wörtern der Alltagssprache oder klar definierten Termini entwickelt
worden sind, nicht geeignet sind, da sie deren Rahmen eindeutig zu sprengen
scheinen.1 Dabei wurde insbesondere deutlich, dass der Umfang des begrifflichen

1 Zur Auseinandersetzung mit diversen Bedeutungstheorien und zur Prüfung von deren Eignung
für Zwecke der juristischen Semantik siehe Busse 2011.
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Wissens, das für eine angemessene Anwendung solcher Rechtsbegriffe in der
juristischen Alltagsarbeit notwendig ist, mit einem gängigen Begriff von „Wort-
bedeutung“ nicht mehr zu fassen ist. Geeigneter schien es, auf das in der kogniti-
ven wie in der interpretativen bzw. verstehenstheoretisch reflektierten Semantik
zugleich entwickelte Modell der Frames bzw. Wissensrahmen zurückzugreifen.2

Nachfolgend soll an ausgewählten Beispielen über den Versuch berichtet
werden, komplexe Rechtsbegriffe mit den Mitteln der Frame-Semantik in ihrer
semantischen bzw. epistemischen Struktur zu erfassen und zu beschreiben. Bei
den Analysen waren – im Unterschied zu anderen Formen linguistischer semanti-
scher Analysen – stets ganze Gesetzes-Paragraphen, deren Frame-Struktur die
Basis für die Beschreibung des semantischen Potentials der involvierten Rechts-
begriffe ist, der Ausgangspunkt. Das heißt: Zugriffsobjekte der Analyse waren
nicht abstrakte Wortschatzeinheiten bzw. Lexeme im Sinne isolierter Begriffe
(rekonstruierbar als Frame-Strukturen mit solchen slots bzw. Attributen, die mit
Variablen oder prototypischen Default-Werten gefüllt sind), sondern instantiierte
Begriffe als „gefüllte“ Frames, deren Attribute bzw. Frame-Elemente immer schon
(über gerichtliche Präzedenz-Entscheidungen) mit konkreten Werten gefüllt sind.
Dabei ist für die semantische Struktur von Gesetzes-Paragraphen und der zent-
ralen, deren Bedeutung tragenden Begriffe typisch, dass sie sich nicht allein über
die im Text selbst verbalisierten Begriffe erfassen lässt. Vielmehr muss davon
ausgegangen werden, dass zentrale Bedeutungsaspekte erst in Explikationsbe-
griffen erster, zweiter, dritter usw. Stufe erfassbar sind, die selbst nicht Teil des
Wortlauts des Gesetzes sind. Explikationsbegriffe nenne ich solche Begriffe, die
nicht selbst in den fraglichen Gesetzespassagen vorkommen, sondern die im Zuge
der Gesetzesauslegung und -anwendung benutzt werden, um die Gesetzesbegriffe
zu explizieren. Z. B. wird bei „Diebstahl“ – § 242 StGB – der Gesetzesterminus
„wegnimmt“ = „Wegnahme“ u. a. expliziert mithilfe des Explikations-Terminus
„Bruch des Gewahrsams“, der wiederum expliziert wird mithilfe von „tatsächliche
Sachherrschaft“.3

Eine Analyse der Begriffs- bzw. Wissensstrukturen von Rechts- oder Gesetzes-
begriffen auf der Basis des Frame-Modells müsste das gesamte Frame-Gefüge
rekonstruieren, das hinter einem Gesetzesbegriff steht, weil nur auf diese Weise
die (rechtliche) „Bedeutung“ des betreffenden Begriffs vollständig erfasst werden
kann. Bei der Analyse der bei der Auslegung eines Gesetzesparagraphen benutz-

2 Dies wurde erstmals in Busse 1992 vorgeschlagen und – auf der Basis eines noch stark verein-
fachten Modells – an Beispielen aus der Satzsemantik umgesetzt. Vgl. dazu auch Busse 2008a. –
Als „interpretive“ (Fillmore 1970a: 271 und 1975c) oder „understanding semantics“ (Fillmore
1975c: 135 ff. und 1985) charakterisierte Fillmore selbst seinen Ansatz der Frame-Semantik.
3 Vgl. dazu Busse 1992: 136 ff. und zusammenfassend Busse 2002.
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ten Rechtsbegriffe und Konzepte (seien sie explizit im Text ausgedrückt oder
implizit in der in Kommentaren, Gerichtsurteilen und Fachliteratur explizierten
kanonischen Auslegung enthalten) wird davon ausgegangen, dass sich jedes für
die Interpretation und Anwendung eines Rechtsbegriffs relevante Bedeutungs-
element („Konzept“ im Sinne von Barsalou) selbst wieder als Sub-Frame (Attribut-
Werte-Struktur bzw. slot-filler-Struktur) analysieren lässt. Der Bereich der bedeu-
tungsrelevanten Sub-Frames geht allerdings – gerade bei Rechtsbegriffen – dabei
meist deutlich über den engeren Bereich der im herkömmlichen linguistischen
Sinne verstandenen „lexikalischen Bedeutung“ hinaus; eindeutige Grenzen zwi-
schen „sprachlicher Bedeutung“ und „enzyklopädischem/fachlichenWissen“ las-
sen sich nicht ziehen. Dennoch ist eine Frame-Analyse unverzichtbar, wenn man
das semantische Potential der meist hoch-komplexen und semantisch/konzep-
tuell stark verdichteten Rechtsbegriffe auch nur annähernd angemessen erfassen
will. Im Bezug auf die hochkomplexe Semantik juristischer Fachbegriffe und vor
allem der Gesetzestexte (um die es hier geht) bietet ein frame-semantischer Ansatz
erhebliche Vorzüge gegenüber den sonst meist angewendeten, eher intuitiv-
hermeneutischen Verfahrensweisen. Mithilfe eines frame-bezogenen abstrakten
Darstellungsformats können Bezüge und Strukturen im semantisch relevanten
Wissen (und Konzeptsystem) offen gelegt und in ihren Querbezügen und Ein-
bettungsverhältnissen präzise beschrieben werden. Eine formalisierte Darstel-
lungsweise der für die Semantik wichtiger Rechtsbegriffe zugrunde zu legenden
Konzeptstruktur erlaubt zudem beispielsweise eine bessere Vergleichbarkeit juris-
tischer Konzepte über Sprachgrenzen hinweg. Insbesondere eignet sich eine
frame-semantische Analyse aber dazu, verschiedene Auslegungs- bzw. Bedeu-
tungsvarianten eines (z. B. juristischen) Begriffs voneinander abzugrenzen und
dabei präzise zu beschreiben, wie sich die begrifflichen bzw. Wissenselemente
jeweils in der hinter der Begriffsvariante stehenden Wissensstruktur verschieben.
Die besondere Leistungsfähigkeit der Frame-Analyse zeigt sich daher insbesonde-
re auch bei der Beschreibung von Begriffs- und Bedeutungswandel.

Nachfolgend sollen einige Beispiele für frame-semantische Analysen von
Rechtsbegriffen kurz vorgestellt und anschließend hinsichtlich der bei der Analy-
searbeit gemachten Erfahrungen mit einer praktischen Frame-Analyse diskutiert
werden. Zunächst ein Beispiel für eine sich auf das Frame-Modell stützende
Analyse der Begriffsstruktur eines vollständigen Gesetzesparagraphen, hier de-
monstriert am Diebstahlparagraphen § 242 StGB bzw. seines zentralen Begriffs
„Wegnahme“. Der Paragraph hat folgendenWortlaut:

§ 242 Abs. 1 StGB Diebstahl: „Wer eine fremde bewegliche Sache einem anderen in der
Absicht wegnimmt, die Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig zuzueignen, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“
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Das Nomen bzw. SubstantivWegnahme, bzw. seine sprachliche Wurzel, das Verb
wegnehmen, ist ein Handlungsbegriff. Bezeichnet wird ein dynamischer Vorgang,
der aus mehreren Teil-Zuständen besteht. Kanonisch wird der Begriff „Weg-
nahme“ in Kommentaren und Rechtsprechung definiert bzw. paraphrasiert als
„Bruch fremden und Begründung neuen Gewahrsams“. Dies legt es nahe, eine
Grundstruktur von Wegnahme als Kombination zweier Teilhandlungen bzw.
Handlungsaspekte, nämlich Bruch und Begründung, darzustellen (siehe Abb. 1).
Zentral für den BBRUCHRUCH DESDES GGEWAHRSAMSEWAHRSAMS ist die Aufhebung bestehenden Gewahr-
sams des ursprünglichen Gewahrsamsinhabers einer Sache durch den Täter. Die
Aufhebung des Gewahrsams bzw. der Sachherrschaft wird im Frame als EEFFEKTFFEKT

der Bruchhandlung dargestellt. Effekt des Bruchs ist der GGEWAHRSAMSVERLUSTEWAHRSAMSVERLUST. Da
ein Gewahrsamsbruch im Sinne der Auslegung von § 242 StGB nur vorliegt, wenn
der ursprüngliche Gewahrsamsinhaber nicht in die Veränderung des Gewahr-
sams eingewilligt hat, wird ein Teilframe EEINWILLIGUNGINWILLIGUNG (in den Bruch des Ge-
wahrsams) notwendig, den wir folgendermaßen modelliert haben. PPATIENSATIENS des
Gewahrsamsverlusts ist der Geschädigte. Die EEINWILLIGUNGINWILLIGUNG des Geschädigten am
Verlust ist nicht gegeben (Wert: negativ). Die BBERECHTIGUNGERECHTIGUNG des Geschädigten am
Gewahrsam an der Sache (dem Tatobjekt) ist gegeben (Wert: positiv). Der Teil-
frame BBEGRÜNDUNGEGRÜNDUNG ((DESDES GGEWAHRSAMSEWAHRSAMS)) bindet drei Frame-Elemente bzw. Attribute
(oder genauer: Attribut-Werte-Paare). Einen AAGENSGENS mit dem Wert TTÄTERÄTER, das TTAT-AT-

OBJEKTOBJEKT und als EEFFEKTFFEKT die begründete SSACHHERRSCHAFTACHHERRSCHAFT.. Ein zentraler Punkt im
Zusammenhang mit der Unterscheidung von BBRUCHRUCH und BBEGRÜNDUNGEGRÜNDUNG ist der
damit ausgedrückte Gewahrsamsübergang. Dessen Darstellung ist folgenderma-
ßen zu lesen: Der TTÄTERÄTER, sowohl AAGENSGENS der BBRUCHHANDLUNGRUCHHANDLUNG als auch AAGENSGENS der
BBEGRÜNDUNGEGRÜNDUNG, erlangt die SSACHHERRSCHAFTACHHERRSCHAFT über das TTATOBJEKTATOBJEKT durch das Zusam-
menwirken von BBRUCHRUCH und BBEGRÜNDUNGEGRÜNDUNG. Das heißt, der EEFFEKTFFEKT der BBRUCHHAND-RUCHHAND-

LUNGLUNG: der GGEWAHRSAMSVERLUSTEWAHRSAMSVERLUST seitens des GGESCHÄDIGTENESCHÄDIGTEN als PPATIENSATIENS im Hinblick
auf das TTATOBJEKTATOBJEKT, ist die Voraussetzung für die Möglichkeit der BBEGRÜNDUNGEGRÜNDUNG

neuen Gewahrsams, mit dem Resultat, dass der TTÄTERÄTER (von nun an) als IINHABERNHABER

der SSACHHERRSCHAFTACHHERRSCHAFT über das TTATOBJEKTATOBJEKT gelten kann. Zusammengenommen um-
fassen beide Aspekte den Übergang des Gewahrsams (am Tatobjekt) vom Ge-
schädigten zum Täter.

Es fehlt noch die Integration des sog. „Subjektiven Tatbestands“ in den Dieb-
stahl-Frame, genauer: die Absicht der rechtswidrigen Zueignung des Tatobjekts
durch den Täter. Dies geschieht durch Ergänzungen zum Teil-Frame TTÄTERÄTER. A. AGENSGENS

des BBRUCHSRUCHS (sowie der Begründung) ist der TTÄTERÄTER. Um als TTÄTERÄTER einer Wegnahme
im Sinne des § 242 StGB gelten zu können, müssen dem Täter bestimmte Ein-
stellungen zuschreibbar sein. Der Täter BEGEHTBEGEHT den BBRUCHRUCH mit der AABSICHTBSICHT (Attri-
but) der ZZUEIGNUNGUEIGNUNG (Wert), in dem WWISSENISSEN, dass die Zueignung RECHTSWIDRIGRECHTSWIDRIG ist.
Die ‚dahinter stehende‘ MMOTIVATIONOTIVATION (Attribut) ist der EEIGENTUMSWILLEIGENTUMSWILLE (Wert).
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Abb. 1: Gesamt-Frame des Diebstahl-Begriffs nach § 242 StGB.

Schaut man sich die Relationen an, die vom Knoten TTÄTERÄTER ausgehen oder sich auf
ihn beziehen, dann zeigt sich, dass das Frame-Element TTÄTERÄTER das zentrale, den
Diebstahl-Frame bzw. die Begriffsstruktur des Diebstahl-Konzepts organisierende
Element im Gesamt-Frame ist. Das könnte typisch für die Begriffsstruktur von
Strafrechts-Begriffen sein, und ist ein vielleicht nicht so überraschendes, in dieser
Deutlichkeit dann aber doch von uns zuvor nicht unbedingt erwartetes Ergebnis
der Bemühungen um eine angemessene frame-semantische Darstellung von § 242
StGB. Trotz dieser zentralen Stellung des Täter-Frame-Elements im Diebstahl-
Frame ist dasjenige Frame-Element, auf das noch mehr Relationen im Gesamt-
frame-zulaufen als auf den TTÄTERÄTER-Knoten, das Frame-Element bzw. der Knoten
TTATOBJEKTATOBJEKT. Und das ist, wenn man vom Regelungszweck des § 242 StGB, den
Eigentumsschutz an der im Eigentum des Opfers befindlichen Sache, ausgeht,
dann doch ein kaum überraschendes Ergebnis.

Besondere sichtbar wird die Leistungsfähigkeit frame-semantischer Analysen
bei begriffsvergleichenden Untersuchungen. Der Vergleich kann etwa begriffsge-
schichtlich-diachron erfolgen, wenn sich die Bedeutung (bzw. kanonische Aus-
legung) eines Terminus über verschiedene Stufen einer längeren Auslegungsge-
schichte hin verändert hat (Begriffs- oder Bedeutungswandel); er kann aber auch
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bei synchroner Betrachtung sinnvoll sein, wenn etwa zu einem Gesetzesbegriff im
Diskurs verschiedene konkurrierende Deutungs- bzw. Bedeutungsvarianten si-
multan präsent sind (oder wenn es um semantisch eng verwandte Begriffe geht,
wie z. B. bei Eigentum vs. Besitz). Bei der Analyse unterschiedlicher Auslegungs-
varianten der begrifflichen Bestimmungmit Gewalt im Nötigungsparagraphen 240
StGB kommt beides zusammen. Gerade bei einem solchen Begriffsvergleich zeigt
sich m. E. die besondere Aufschließungskraft und Erklärungsstärke frame-analyti-
scherMethodenund v. a. Darstellungsweisen,wie sich amVergleich verschiedener
Definitionen vonmit Gewalt im Nötigungs-Paragraphen 240 StGB zeigen lässt.

§ 240 Abs. 1 StGB Nötigung „Wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder durch
Drohung mit einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung
nötigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“

Gerade dieser Paragraph hat eine besonders komplexe und strittige Auslegungs-
geschichte.4 U. a. kann mittels der Frame-Analyse besonders gut gezeigt und
anschaulich gemacht werden, wo in der jeweiligen Begriffs- bzw. Wissensstruktur
Änderungen erfolgt sind und in welcher Form diese vorgenommen wurden.

Deutlich wird an den Frame-Darstellungen, wie stark der durch die richter-
liche Auslegung entstandene Bedeutungswandel sich auf die interne semantische
bzw. konzeptuelle Struktur dieses Gesetzesbegriffs ausgewirkt hat. Aus relativ
klaren und einfachen Frame-Strukturen entstehen über die Jahrzehnte hinweg
komplexe konzeptuelle Gebilde, deren Unterschiede insbesondere durch die
frame-semantische Darstellungsweise schlagartig ersichtlich werden. So kann
z. B. gezeigt werden, dass das früher zwingende Begriffsmerkmal Ausübung einer
körperlichen Kraft je nach Auslegungsstand an unterschiedliche Frame-Elemente
angebunden worden ist (zuerst: TTÄTERÄTER, dann: IINSTRUMENTNSTRUMENT, dann: OOPFERPFER) bzw. in
der neueren Auslegung schließlich ganz wegfällt. In Abb. 2 wird der „klassische“
Gewalt-Begriff nach § 240 StGB dargestellt, der in einer vielzitierten Definition so
bestimmt wurde:

Gewalt ist „die durch Anwendung körperlicher Kraft erfolgte Beseitigung eines tatsächlich
geleisteten oder bestimmt erwarteten und deshalb von vornherein durch Körperkraft zu
unterdrückendenWiderstandes“ (RGSt 56 (1921), 87 f.

4 Unsere Beispiele zeichnen mit Frame-semantischen Mitteln den Bedeutungswandel nach, den
der Rechts-Begriff (mit) Gewalt im Nötigungsparagraphen (§ 240) des deutschen Strafgesetzbu-
ches seit Verabschiedung 1890 bis zum „Höhepunkt“ des Bedeutungswandelprozesses (in der
juristischen Literatur als sog. „Vergeistigung des Gewaltbegriffs“ bezeichnet), erfahren hat. (Zu
Details der Geschichte des Gewalt-Begriffs in § 242 StGB – noch ohne frame-semantische Dar-
stellung – siehe auch Busse 1991).
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Abb. 2: Frame für klassischer Gewaltbegriff i.S.v. § 240 StGB Nötigung.

Während in Abb. 2 das in der frühen Rechtsprechung zu mit Gewalt nötigen nach §
240 StGB zentrale begriffliche Element „Aufwendung erheblicher körperlicher
Kraft“ noch eine zentrale Rolle im Begriffs-Frame einnimmt und so, wie es den
ersten Urteilen entspricht, an den Täter als Ausübenden der Kraft gebunden ist,
„wandert“ dieses Merkmal in späteren Urteilen in der Begriffs- bzw. Wissens-
struktur zu anderen Positionen, bis es zunächst beim Opfer angedockt wird, um
schließlich ganz aufgegeben zu werden.

Abb. 3 zeigt eine „moderne“ Version des Gewalt-Begriffs aus der Auslegungs-
geschichte von § 240 StGB:

Gewalt ist „jede körperliche Tätigkeit, durch die körperlich wirkender Zwang ausgeübt wird,
um geleisteten oder erwarteten Widerstand zu überwinden“ (Rengier, Strafrecht BT 2, § 23
Rn 23)

Ein Vergleich beider Frames zeigt nicht nur den Wegfall von früher für unver-
zichtbar gehaltenen Begriffselementen, sondern auch, dass die Wissensstruktur
hinter dem Begriff in erheblicher Weise ergänzt und „umorganisiert“ wurde. Ins-
gesamt wurden von uns 14 verschiedene Deutungs- und Bedeutungs-Varianten
vonmit Gewalt nach § 240 StGB frame-analytisch beschrieben.
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Abb. 3: Frame für neuere Auslegung des Gewalt-Begriffs im Zusammenhang mit § 240 StGB
Nötigung – Szenario: das Blockieren von Straßenbahngleisen als Nötigungmit Gewalt
(BGHSt 23, 46).

Die Leistungsfähigkeit und insbesondere das Veranschaulichungs-Potential einer
frame-semantischen Begriffsanalyse zeigt sich nicht nur, wie bei der Deutungsge-
schichte von mit Gewalt zu § 240 StGB mit ihrer Vielzahl an diachronen und aber
auch synchron konkurrierenden Auslegungs- bzw. Begriffs-Varianten, sondern
etwa auch bei der Beschreibungen von begrifflichen Differenzen wie Überein-
stimmungen von semantisch nahe verwandten Begriffen eines zusammenhän-
genden Wort- bzw. Begriffsfeldes. Dies wurde von uns exemplarisch anhand von
Begriffen aus einem anderen der großen Rechtsgebiete, dem Zivilrecht, unter-
sucht. Besonders geeignet ist das Begriffsfeld um die von Laien häufig verwech-
selten Begriffe Besitz und Eigentum nach dem BGB.

56 Dietrich Busse



Abb. 4: Frame für unmittelbarer Eigenbesitz im Sinne von § 872 BGB.

Während der Frame in Abb. 4 die Begriffsstruktur des aus der Auslegung der
§§ 854 und 872 BGB resultierenden Auslegungsbegriffs unmittelbarer Eigenbesitz
modelliert, der hier als „Kern“ der verschiedenen Begriffe des Begriffsfeldes um
Besitz aufgefasst wird (zu dem etwa Begriffe gehören wie Eigenbesitz, Teilbesitz,
Mitbesitz, mittelbarer/unmittelbarer Besitz, fehlerhafter Besitz sowie ihre begriff-
lichen „Satelliten“ wie z. B. Besitzerlangung, Besitzdiener, Dienergewahrsam,
diverse Besitzschutz-Begriffe wie Wiedereinräumungsanspruch, Störungsunterlas-
sungsanspruch und Selbsthilferecht im Fall von Besitzentziehung oder Besitzstö-
rung), wird in Abb. 5 der BegriffMitbesitz nach § 866 BGB dargestellt. Abb. 6 stellt
im Vergleich dazu den Nachbar-Begriff Eigentum nach § 903 BGB dar.

Der Eigentums-Frame modelliert das Verhältnis zwischen EEIGENTÜMERIGENTÜMER und
EEIGENTUMIGENTUM (SSACHEACHE), so wie es in § 903 Satz 1 zum Ausdruck kommt. Im Normtext
wird zunächst das RRECHTECHT (die Befugnis) des Eigentümers herausgestellt, (i) mit
der Sache nach Belieben [zu] verfahren sowie (ii) andere [d. h. Dritte] von jeder der
Einwirkung [auf die Sache] aus[zu]schließen. Diese zwei dem Eigentümer zunächst
grundsätzlich zuerkannten Rechte sind in zweierlei Hinsicht eingeschränkt, und
zwar (i) in Bezug auf gesetzliche Einschränkungen und (ii) in Bezug auf mögliche
Rechte Dritter. Gesetzliche Einschränkungen sowie Rechte Dritter können dem-
entsprechend (i) das Recht des Eigentümers, mit der Sache nach Belieben [zu]
verfahren sowie (ii) des Recht des Eigentümers, andere von jeder der Einwirkung
[auf die Sache] aus[zu]schließen, betreffen.

Der Frame ist perspektiviert auf den Eigentümer, dem zwei Rechte (Befugnis-
se) zuerkannt werden. Das Recht, mit der Sache nach Belieben zu verfahren, wird
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Abb. 5: Frame fürMitbesitz nach § 866 BGB.

Abb. 6: Frame für Eigentum im Sinne von § 903 BGB Befugnisse des Eigentümers.
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in Soergel (§ 903, Rn 33 ff.) Nutzungsrecht genannt, das Recht, andere von der
Einwirkung auf die Sache auszuschließen, wird Ausschlussrecht genannt (vgl.
Soergel § 903, Rn 40 ff.). Staudinger (§ 903, Rn 10 ff.) unterscheidet diesbezüglich
zwischen Einwirkungsrechten und Ausschließungsrechten. Das Recht, mit der Sa-
che nach Belieben [zu] verfahren, ist im Frame analog zur Begrifflichkeit in
Staudinger als Recht, auf die Sache ein[zu]wirken, wiedergegeben. Vgl. Staudinger
(§ 903, Rn 10):

„Der Eigentümer kann mit der Sache nach Belieben verfahren, durch Handlungen oder
Unterlassungen demnach in beliebiger Weise auf die Sache einwirken.“

Als Beispiele werden unter anderem genannt: Nutzung, Veränderung, Verbrauch,
Beschädigung oder Vernichtung sowie, in rechtlicher Hinsicht u. a.: Übertragung,
Belastung, Aufgabe (vgl. Staudinger § 903, Rn 10).

Die hier wiedergegebenen Darstellungen der Frame-Struktur wichtiger
Rechtsbegriffe (hier: Gesetzesbegriffe) aus dem deutschen Straf- und Zivilrecht
sind nur eine kleine Auswahl der bei der Analyse-Arbeit erstellten Frame-Be-
schreibungen. Da die Untersuchung der Rechtsbegriffe auch dem Ziel der An-
wendung, Erprobung undWeiterentwicklung neuer frame-analytischer Verfahren
diente, wurden auch zahlreiche Darstellungs-Varianten erprobt. Da eine Darstel-
lung von Bedeutungs- bzw. Begriffsstrukturen im Frame-Format insbesondere bei
Begriffen, die epistemisch so komplex sind, wie dies für Gesetzesbegriffe gilt,
schnell einen hohen Grad an Komplexität und damit zunehmender Unübersicht-
lichkeit erreicht, empfiehlt es sich, wie wir dies in vielen Fällen praktiziert haben,
für Teilaspekte auch Teil-Frame-Darstellungen und -Analysen zu erstellen. Unse-
re Beschreibung der mit Diebstahl zusammenhängenden Begriffe, der Konzepte
Eigentum und Besitz mit allen „Besitzarten“ sowie der wichtigsten Varianten der
Auslegung vonmit Gewalt nach § 240 StGB haben insgesamt fast 100 Frames bzw.
Teil-Frames oder Frame-Varianten ergeben.

5 Eigenschaften von Frames und die Aspekte einer genuin
juristischen Semantik

Die intensive Beschäftigung mit einer angewandten Analyse und Beschreibung
von semantischen Frames am Beispiel speziell juristischer Begriffe hat einige
Fragen aufgeworfen, von denen die im Kontext der Rechtssemantik wichtigsten
und interessantesten hier kurz angesprochen werden sollen.

(1) Prototypikalität und Standardwerte (defaults): Prototypikalität ist von allen
wichtigen Frame-Theoretikern als zentrale (wenn nicht sogar als die wichtigste)
Eigenschaft von Frames (im Sinne von Wissensstrukturen) hervorgehoben wor-
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den. Prototypikalität hängt eng mit der Muster-Exemplar- (oder type-token-)Prob-
lematik zusammen und berührt auch die darstellungspraktisch wichtige Frage
der Wertebereiche. Dabei ist es sinnvoll, in Bezug auf Frames verschiedene
Ebenen der Prototypikalität zu unterscheiden. Wichtig für uns ist insbesondere
die Frage, wie sich der offenkundig prototypikalische Charakter von Frames und
Begriffsstrukturen zu den Eigenschaften und Strukturen speziell der juristischen
Begrifflichkeit verhält. Wurde in der linguistischen Prototypensemantik eine Zeit
lang angezweifelt, ob Prototypikalität überhaupt für Abstrakt-Begriffe (wie sie im
Recht unzweifelhaft vorherrschen) angenommen werden könne, so lässt sich mit
Bezug auf Rechtsbegriffe umso deutlicher feststellen, dass diese offenbar eine
besonders starke Affinität zur Prototypikalität haben. Insbesondere im Strafrecht
beschreibt im Grunde jede Gesetzesnorm mit den Tatbestandsmerkmalen den
Prototyp einer Straftat; noch deutlicher wird dies in der Regel in den konkreti-
sierenden Tatbestandsmerkmalslisten und -definitionen in der Kommentierung
(Rechtsprechung und Dogmatik). Frame-Darstellungen für solche Rechtsbegriffe
erfassen dabei nicht nur prototypische Werte oder Füllungen; die Prototypisie-
rung kann sich durchaus auch auf die Ebene der Frame-Elemente (oder slots/
Attribute) selbst beziehen.

(2) Type-token-Problematik: An diesem Punkt berührt der Aspekt der Proto-
typikalität besonders im Falle der Rechtsbegriffe eng die Muster-Exemplar- (oder
type-token-) Problematik. Mit diesen Begriffen wird die in der traditionellen
Semantik und Begriffsanalyse durchweg ungeklärte Beziehung zwischen ver-
schiedenen Ebenen bezeichnet, die schon beim Begründer der modernen Linguis-
tik, Saussure, mit den Begriffen langue (Sprachsystem) und parole (Sprachge-
brauch) avisiert worden ist (wenn auch in theoretisch recht unzureichender
Form). In der Semantik tritt sie als Beziehung von (abstrakter) lexikalischer Bedeu-
tung und (konkreter) Text- bzw. Situationsbedeutung (bzw. als Gegensatz von
usueller und okkasioneller Bedeutung bei Hermann Paul) auf. Es fragt sich vor
allem, wie sich Rechtsbegriffe – zum einen als Normbegriffe und zum anderen in
ihrer jeweiligen Auslegung bzw. Anwendung – zu den Ebenen von type (Muster)
und token (Musteranwendung) verhalten und welche Fragen sich daraus für eine
frame-theoretische Analyse und Beschreibung von Rechtsbegriffen bzw. juristi-
schem Begriffswissen ergeben. Dabei ist zunächst folgendes wichtig: Die type-
token- / Muster-Exemplar-Problematik ist nicht rein dichotomisch zu verstehen
(mit binären Werten), sondern aufgrund der Rekursivität (und damit Unab-
schließbarkeit) der Frame- bzw. Konzept-Strukturen (und des gesamten Wissens)
als ein Problem relativer Zuordnung aufzufassen. Dabei spielen taxonomische
Aspekte (abstrakter und hierarchischer Wissens- und Begriffs-Ordnungen) ebenso
eine Rolle wie die in der kognitiven Realität vorfindlichen Unterschiede im Grad
der Ausdifferenzierung von Wissensstrukturen im Zuge der situationsbezogenen
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Wissensaktualisierung. (Zur Klarstellung könnte man daher statt nur Muster und
Exemplar zu unterscheiden, eine Abstufung mindestens von Muster, Exemplar-
Typ und konkretem Exemplar vornehmen. Eine solche Abstufung wäre aber
nicht absolut zu verstehen, sondern rekursiv. Das heißt: Hinsichtlich der Muster-
Exemplar-(type-token-)Problematik gibt es keine eindeutigen bzw. absoluten
Zuordnungen bestimmter Wissensaspekte zu einer der Ebenen.)

Dies kann am Beispiel von Strafrechtsbegriffen und ihrer Auslegung beson-
ders gut exemplarisch verdeutlicht werden. Wenn Juristen von der „Beziehung
zwischen Normtext(-begriff) und Fall“ sprechen, dann ist – zumindest in der
Dogmatik und höchstrichterlichen Rechtsprechung – die Ebene der token oder
Anwendungsfälle meist nicht die elementare Ebene tatsächlicher Lebenssachver-
halte (wie sie dem Gericht zur Entscheidung vorgelegt werden) und ihrer Detail-
Eigenschaften (wie sie sich aus den Akten ergeben). Vielmehr liegen die „kon-
kreten Anwendungsfälle“ der Kommentierung in der Regel eher auf einer Ebene,
die man als „idealisierte Falltypen“ bezeichnen könnte. Solche idealisierten Fall-
typen verhalten sich aber zu den tatsächlichen Lebenssachverhalten selbst wie
ein Muster (type) zu einem Exemplar, während sie gegenüber dem abstrakten
Normbegriff (z. B. Gewahrsam) wiederum die Position eines token im Sinne von
konkretisierten Anwendungsfällen des allgemeinen Begriffs(-frames) einnehmen.
In der frame-analytischen Darstellung würde man dies daran erkennen, dass die
Struktur an Frame-Elementen bei konkreten Lebenssachverhalten quantitativ
umfassender und nach „unten“ hin (zu den Werten bzw. Fillern bzw. Subslots
und Subfillern) ausdifferenzierter sein würde. Zugleich würde man, je höher man
in der type-token-Hierarchie nach „oben“ steigt, eine stetig abnehmende Zahl von
Frame-Elementen und „Beschreibungsdichte“ feststellen.

Im Vergleich zu einer Beschreibung „lexikalischer Bedeutungen“ (oder dem,
was viele Linguisten oder Philosophen dafür halten) ist die Beschreibung der
Bedeutung von Rechtsbegriffen in vielen (wenn nicht sogar den meisten) Fällen
eher auf einer Ebene angesiedelt, die man als token-Ebene bezeichnen müsste: es
handelt sich um „instantiierte“ Begriffe im Sinne von textbezogen spezifizierten
Anwendungen von begriffsrepräsentierenden Wortformen, die bereits einen ver-
gleichsweise hohen Grad an Kontextabhängigkeit und epistemischer Ausdifferen-
zierung aufweisen. So macht es wenig Sinn, nach der „allgemeinen“ Bedeutung
des Wortes Gewalt im deutschen Strafrecht zu fragen, da dieser Ausdruck je nach
Paragraph oder Teilabschnitt des StGB eine nur punktuell und bestenfalls klein-
räumig geltende Auslegung erhalten hat. Im Vergleich zu dem, was der Kogni-
tionswissenschaftler Barsalou unter „Exemplaren“ (also den token) eines concepts
(d. h. der mentalen Realisierung eines als kognitive Größe aufgefassten Begriffs)
versteht, wäre selbst die Beschreibung einer solchen kontextuell spezifizierten
Begriffsverwendung aber immer noch vergleichsweise abstrakt und „musterhaft“,
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also in dieser Betrachtung und Relation eher als type anzusehen. Auch wenn die
Muster-Exemplar-(oder type-token-)Problematik auf der Ebene der Frame-Theorie
noch keineswegs zufriedenstellend geklärt ist,5 so bietet eine frame-analytische
Herangehensweise doch besser als andere Modelle die Möglichkeit, die Unter-
schiede zwischen verschiedenen begrifflichen Ebenen (von abstrakter Lexem-
Ebene über semi-instantiierte Begriffe im oben erwähnten Sinne bis hin zur kon-
kreten Anwendung eines Textwortes auf einen konkreten Lebenssachverhalt)
analytisch vergleichsweise präzise zu identifizieren und in einer Beschreibung
darzustellen.

(3) Spezielle Typen von Frame-Elementen: Zum Begriffswissen von Rechtsbe-
griffen gehören in größerem Umfang als vielleicht bei Standard-Lexemen der
Alltagssprache (die meist allein im Fokus semantischer Theorien sind) Wissens-
elemente, zu deren adäquater Beschreibung bisher im Rahmen der Frame-Se-
mantik noch keine Vorbilder vorliegen. Dies gilt nicht nur für Elemente, die
Quantitäten, Kosten, Nutzen, Ziele, Intentionen, Erwartungen, Einstellungen, Zwe-
cke, Funktionen betreffen; diese ließen sich bei entsprechender Erweiterung und
Modifikation der frame-analytischen Modelle noch sozusagen als „normale“
Frame-Elemente darstellen. Semantisch und frame-theoretisch gesehen komple-
xer wird es, wenn es um solche Elemente des verstehensrelevanten Wissens geht,
die Aspekte wie Sprechereinstellungen zum Inhalt, Bewertungen, Wissensmodi, Ge-
wissheitsgrade oder etwas, das man eine Fiktionalitätsannahme nennen könnte,
geht. Beim Beispiel desDiebstahl-Paragraphen sind über das Begriffselement „Ab-
sicht rechtwidriger Zueignung“ Intentionen als begriffswesentliche Wissensele-
mente integriert (wie es für Strafrechtbestimmungen typisch ist). Eine wissens-
analytische Beschreibung dieses Elements erfordert nicht nur eine Erfassung der
„Absicht der Zugeignung“, sondern impliziert auch ein „Wissen der Rechtswidrig-
keit der Tathandlung bzw. des Tateffekts“, obwohl ein Element wie „Wissen“ in
der Oberflächenstruktur des Paragraphen gar nicht thematisch ist. Wollte man
dieses Wissen in eine frame-strukturelle Beschreibung einführen, so müsste man
es so darstellen, dass das Frame-Element WWISSENISSEN einen größeren Komplex der
weiteren Wissensstruktur des Begriffs Diebstahl sozusagen zum Thema oder Ge-
genstand hat; in einer in der Logik üblichen Ausdrucksweise sagt man dann auch:
das Element WWISSENISSEN „operiert über“ einer anderen Teilstruktur (die selbst sehr
komplex sein kann). In diesem Falle nicht nur die Frame-Struktur-Teile, die die
Tathandlung als solche beschreiben (Wissen der Rechtswidrigkeit derWegnahme-
handlung), sondern auch die Teile, die sich auf die Rechtswidrigkeit der Zueig-

5 Vgl. zu einemVersuch der Klärung und Systematisierung aber Busse 2012, 613 ff.
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nung beziehen6 (und damit das Wissen der Rechtswidrigkeit des Ziels/beabsich-
tigten Effekts der Handlung implizieren). Auch wenn in Abb. 1 für diesen Aspekt
dieses einen Rechtsbegriffs eine einigermaßen plausible Darstellungsform gefun-
den werden konnte, so gibt es doch andere frame-inhärente Wissens-Relationen,
die weitaus schwieriger darzustellen sind.

Dies ist der Fall bei einem Typ von Wissens-Relation, der eigentlich für die
meisten Teile von Begriffswissen zu Strafrechtsbegriffen einschlägig ist, für deren
Erfassung es bisher aber noch kein allgemein anerkanntes Darstellungs- oder
Analyse-Format gibt. Man könnte ihn die „GGILTILT--ALSALS“-Relation nennen. Dies kann
man am Element FREMDFREMD (in fremde Sache) in der Begriffsstruktur von §§ 242 und
246 StGB demonstrieren. Für dieses Element ist zunächst beachtenswert, dass
dieses kleine Wörtchen ein zunächst sehr unscheinbar aussehendes Instrument
ist, mit dem aber tatsächlich der ganze riesige Wissensbereich des Eigentums-
rechts des BGB in die Wissensstruktur von Begriffen wie Diebstahl oder Unter-
schlagung quasi „eingeklinkt“ wird. Mit einer modernen, zeitgenössischen Hyper-
text-Metapher könnte man es auch so auszudrücken: fremd ist in den §§ 242 und
246 StGB der „link“, der zum gesamten, hoch komplexen Eigentumsrecht des BGB
eine Beziehung herstellt. Damit wird aber dieses große Rechtsgebiet letztlich zum
Teil der für das adäquate Verständnis von Diebstahl und Unterschlagung notwen-
digen Begriffs-Wissens. Linguistisch gesprochen: zum Teil von deren „Bedeu-
tung“ im weitesten Sinne. Solche Typen von Frame-Elementen sind noch wenig
erforscht, obwohl sie (gerade bei Rechtsbegriffen) einen sehr wichtigen Teil der
begriffsrelevanten Wissensstruktur ausmachen. Gerade in solchen GILTGILT ALSALS-Ele-
menten schlägt sich die Institutionalität von Rechtsbegriffen exemplarisch nieder.
Sie sind Kern von deren institutionellem Charakter und zählen mit zu den
Elementen im begriffsbezogenen Wissen, das die institutionell-fachliche Begriffs-
deutung von einer alltagsweltlichen Deutung der nur scheinbar selben Wortfor-
men am stärksten entfremdet.

(5) Granularität und Ockhams-razor-Problematik: Ein praktisches Problem für
eine angewandte Frame-Analyse stellt die Tatsache dar, dass bei der Analyse und
Beschreibung von Begriffsstrukturen (Bedeutungswissen) unterschiedliche Grade
der Granularität (im Sinne eines begrifflichen, epistemisch differenzierenden Auf-
lösungs- oder Feinheitsgrades) angelegt werden können. Dabei ist Granularität
jedoch keineswegs nur ein Aspekt von Beschreibungen (und ihren Formaten –
das auch), sondern nach Auffassung zahlreicher Wissenschaftler eine Eigenschaft
bereits des Wissens selbst. Diskutiert werden solche Granularitätsgrade häufig

6 Was laut der Dogmatik zu § 242 StGB nicht dasselbe ist, auch wenn es für einen Laien aus der
Perspektive des Alltagswissens auf dasselbe hinausläuft.
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mit Bezug auf die Experten-Laien-Divergenz, die ja besonders auch bei Rechtsbe-
griffen einschlägig ist. Das mit dem Wort wegnehmen als Wort der deutschen
Alltagssprache verbundene Wissen weist sicherlich einen viel geringeren Spezi-
fizierungsgrad auf, als es die Explikationsstufen für den Fachbegriff Wegnahme
im Rahmen der kanonischen Auslegung des Diebstahlparagraphen aufzeigen.
Frame-Analyse ist als Instrument hervorragend dafür geeignet, solche Granulari-
tätsgrade, die sich frame-analytisch als unterschiedliche Komplexitätsgrade bzw.
unterschiedliche „informatorische Dichte“ von Frame-Strukturen (als Begriffswis-
sensstrukturen) niederschlagen, anschaulich zu machen. Dabei schlägt jedoch
eine Problematik zu Buche, die ich in Anlehnung an eine entsprechende Rede-
weise in der (analytischen) Philosophie als Ockhams-razor-Problematik bezeich-
ne. Gemeint ist mit dem Ausdruck Ockhams razor (Ockhams Rasiermesser) die
scholastische Maxime (die angeblich Vorläufer bei William von Ockham hat):
„Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem“ („Entitäten dürfen nicht über
das Notwendige hinaus vermehrt werden.“) In einer Frame-Analyse geht es dabei
konkret darum, genau welche Frame-Elemente und wie viele jeweils in einer
praktischen Frame-Analyse und -Darstellung angesetzt werden sollen. Diese
Problematik entfaltet sich insbesondere bei der Beschreibung von abstrakten
Begriffen (wie z. B. philosophischen Begriffen, sozialhistorischen Begriffen oder
eben Rechtsbegriffen) zu einem nicht zu unterschätzenden praktischen Problem.
Man steht also bei jedem potentiellen Frame-Element immer vor der schwierigen
Entscheidung, ob man ein bestimmtes Element – und wenn ja in welcher Form
und Ausdifferenzierung – in eine Begriffs- bzw. Frame-Darstellung aufnehmen
soll. Im Prinzip muss die Ansetzung jedes einzelnen Elements in Bezug auf die
Zielsetzung und das zugrundeliegende Textmaterial streng geprüft und gut be-
gründet werden.

Es ergeben sich bei der praktischen analytischen Arbeit mit dem Frame-
Modell durchaus noch weitere Aspekte und Problemstellungen, die jedoch aus
Platzgründen hier nicht ausgeführt werden können. Insgesamt kann aber festge-
stellt werden, dass bei einem frame-analytischen Vorgehen die Vorteile an Trans-
parenz und Differenziertheit der gewonnenen Analysen und Beschreibungen
die möglichen Nachteile dieses Modelltyps klar überwiegen. Insofern stellt die
Frame-Semantik auch und gerade für die Erklärung und Beschreibung der inne-
ren semantischen (epistemischen, begrifflichen) Struktur von Rechtsbegriffen ein
äußerst geeignetes und passendes Instrument dar.
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6 Leistungen und Grenzen der Frame-Semantik als Instrument
der Analyse von Begriffs- und Wissensstrukturen

Die Frame-Theorie ist dort stark, wo sie in die erkennbaren Lücken älterer
bedeutungs- und begriffs-theoretischer Konzeptionen – wie der Merkmalanaly-
se, der Logischen Begriffstheorie und Semantik, der wort-isolierenden lexikali-
schen Semantik, der logik-fundierten kompositionalistischen Satzsemantik, der
wort- und begriffs-isolierenden historischen Semantik – stößt. Genauer gesagt:
Überall dort, wo der Umfang, die Komplexität, die Subtilität, die Ausdifferen-
ziertheit und die epistemische Vernetzung des verstehensrelevanten bzw. be-
griffsrelevanten Wissens in den älteren Modellen teilweise deutlich unterschätzt
wurde. Vor allem auf dem Feld der Analyse komplexer Begriffsstrukturen, der
Begriffskonkurrenz sowie des Begriffswandels kann eine Frame-Analyse ihre
besondere Leistungsfähigkeit entfalten und ist m. E. anderen Ansätzen überle-
gen. Es steht aber zu vermuten, dass es nicht so sein wird, dass alle Arten und
Komplexitätsgrade von Begriffsstrukturen (verstanden als Wissensstrukturen)
gleichermaßen gut (oder überhaupt) mit ein und demselben Frame-Modell
analysiert werden können. So fragt sich z. B., ob die häufig von Fillmore ange-
sprochenen „Hintergrund-Frames“ (oder „Szenen“) mit einem Barsalou-Modell
der Frames (dessen Anwendung wir in diesem Aufsatz demonstriert haben)
überhaupt angemessen oder vollständig erfasst werden können. Fillmore hat
zahlreiche Parade-Beispiele angeführt (Waise, Witwe, Junggeselle, Vegetarier),
um die Notwendigkeit einer Erweiterung der Semantik in Richtung auf eine –
frame-theoretisch reflektierte – linguistische Interpretations- und Verstehens-
theorie („interpretive“ oder „understanding semantics“) zu begründen. Für diese
gilt, dass dasjenige Wissen, auf dessen Rolle für ein adäquates Verstehen er mit
diesen Beispielen anspielen will, teilweise so komplex und voraussetzungsvoll
ist, dass eine angemessene Paraphrase möglicherweise jeweils zusätzlich eine
größere Zahl von Frame-Elementen (-Strukturen, -Relationen) einführen muss,
die selbst wieder jeweils für sich in allen ihren Elementen Frame-analytisch
analysiert und bestimmt werden müssten. Dadurch käme man schnell zu einer
ziemlich komplexen Beschreibung. Dasselbe gilt wie gesehen für wissensanaly-
tisch komplexe Begriffe, wie sie typisch für das Recht sind, aber sicherlich auch
für andere Typen komplexer Begriffe, wie in der Philosophie, oder die etwa von
Koselleck und anderen ins Auge gefassten historisch-sozialen Grundbegriffe. So
komplexe Strukturen lassen sich wohl gar nicht in einer einzigen Frame-Be-
schreibung erfassen (schon gar nicht, wenn diese grafisch angelegt ist), sondern
müssen in zahlreiche Sub-Strukturen zerlegt werden, die dann zunächst je für
sich beschrieben werden, bevor sie in einem mehrstufigen Verfahren in jeweils
überordnete Strukturen eingebettet werden.
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Man kann jedoch davon ausgehen, dass mit einem Frame-Modell gerade
auch solche Begriffsaspekte erfasst und analytisch herauspräpariert werden kön-
nen, in denen sich das niederschlägt, was ich eingangs die Institutionalität des
juristischen Begriffswissens genannt habe. Auch wenn im Rahmen dieses Auf-
satzes für die Leistungsfähigkeit des Frame-Modells gerade auch für solche
Aspekte nur erste Hinweise geliefert werden konnten, so bin ich doch überzeugt
davon, dass man bei einer begriffsanalytisch und wissenstheoretisch (auch: wis-
senssoziologisch) zugleich interessierten und orientierten Forschung noch eine
Reihe von analytischen und deskriptiven Präzisierungen in Hinblick auch auf
institutionenspezifische Aspekte wird erarbeiten können. Es wäre sicherlich
falsch, in der Frame-Theorie ein Allheilmittel für alle linguistischen oder rechts-
semantischen Fragestellungen und Untersuchungsziele zu sehen. Die Grenzen
ihrer Möglichkeiten werden (und können) aber letztlich erst dann sichtbar wer-
den, wenn diese Möglichkeiten in empirischen Analysen unterschiedlichster
Form auf breitem Felde umgesetzt und praktisch erprobt wurden. Eine so interes-
sierte Forschung hat indes aber gerade erst begonnen.7
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